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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE6127371 
 
Gebietsname: Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen 
 
Größe: 1389 ha  
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Unterfranken 
 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocha-
ritions 

6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen 

6210* Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 
(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Mo-
linion caeruleae) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7220* Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-
Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior  (Alno-Padion, Alnion in-
canae, Salicion albae) 

91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excel-
sior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

* = prioritär 
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Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

5339 Rhodeus amarus Bitterling 

1061 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1059 Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1805* Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte 

1014 Vertigo angustior Schmale Windelschnecke 
* = prioritär 
 
 
 
 

Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt ggf. Wiederherstellung eines Maintalabschnitts mit Auwaldresten, Altgewässern, Baggerseen 
und Sandterrassen als größter naturnaher Abschnitt im Mittellauf des Mains mit Relikten von natürli-
chen Hartholzauenwäldern, optimal ausgeprägten Sandgrasheiden und Vorkommen der Sand-
Silberscharte. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Ag-
rostis, auch in ihren nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen. Erhalt ggf. Wiederher-
stellung des Offenlandcharakters in weitgehend gehölzfreier Ausprägung, der Nährstoffarmut der 
Standorte sowie der spezifischen Habitatelemente. Erhalt ggf. Wiederherstellung kleinräumig of-
fener Bodenstellen als Habitatstrukturen für Pionierarten. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Ver-
zahnung von vegetationsfreien und vegetationsarmen, auch flechtenreichen Stellen mit Sandra-
sen, Sandheiden und Sand-Kiefernwäldern. Erhalt ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypi-
schen, natürlichen Sandbewegungen und des strukturreichen Mikroreliefs. Erhalt ggf. Wiederher-
stellung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des Mag-
nopotamions oder Hydrocharitions einschließlich der naturnahen Altgewässer und Teiche mit 
ihrer charakteristischen Wasserpflanzenvegetation sowie der charakteristischen Gewässerorga-
nismen und den dazugehörigen Lebensräumen der Verlandungszonen. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung ausreichend störungsfreier Gewässerzonen und der unverbauten, unbefestigten bzw. uner-
schlossenen Uferbereiche einschließlich der natürlichen bzw. naturnahen Verlandungszonen. Er-
halt ggf. Wiederherstellung des Strukturreichtums einer unverschlammten Gewässersohle, der 
periodisch austrocknenden Bereiche, der Vorkommen von Grundquelltöpfen, strukturreichen 
Wechselwasser-, Flachwasser- und Verlandungszonen mit natürlichen bzw. naturnahen, zeitwei-
se freiliegenden Ufern und Rohböden. Erhalt ggf. Wiederherstellung des charakteristischen Nähr-
stoffhaushalts, des Gewässerchemismus und der hydrologischen Verhältnisse. Erhalt ggf. Wie-
derherstellung von Hochstaudenfluren, Röhrichten, Klein- und Großseggenrieden sowie Feucht-
gebüschen, Bruch- und Auenwäldern als Verbund- und Rückzugsstrukturen und als Pufferzonen, 
vor allem im Kontakt zu landwirtschaftlichen Flächen. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines natur-
nahen Spektrums der Gewässerorganismen. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines von Freizeitnut-
zungen ausreichend ungestörten Zustands. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Trockenen, kalkreichen Sandrasen in ihren nutzungs- und 
pflegegeprägten Ausbildungsformen. Erhalt ggf. Wiederherstellung des Offenlandcharakters in 
weitgehend gehölzfreier Ausprägung sowie der Nährstoffarmut der Standorte. Erhalt ggf. Wieder-
herstellung kleinräumig offener Bodenstellen als Habitatstrukturen für Pionierarten. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der Verzahnung der Sandrasen mit vegetationsfreien und vegetationsarmen, 
auch flechtenreichen Stellen sowie mit offenen Sanddünen und Sand-Kiefernwäldern. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung des strukturreichen Mikroreliefs. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines von Frei-
zeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Naturnahen Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungs-
stadien (Festuco-Brometalia), insbesondere der Bestände mit bemerkenswerten Orchideen, 
auch in ihren nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
des Offenlandcharakters in weitgehend gehölzfreier Ausprägung, der Nährstoffarmut der Standor-
te sowie der spezifischen Habitatelemente. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines Mosaiks aus Ma-
gerrasen, Magerwiesen und -weiden, Säumen, eingestreuten Rohbodenstellen, Steinen, kleinflä-
chigen Steinhaufen, Trockenmauern, schwachwüchsigen Sträuchern, Einzelgehölzen, Gehölz-
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gruppen und Hecken sowie der charakteristischen Wald-Offenland-Übergänge. Erhalt ggf. Wie-
derherstellung des hohen Artenreichtums an Orchideen bzw. bedeutender Orchideen-
Populationen. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines abwechslungsreichen Gelände- und Mikroreli-
efs mit wechselnden Boden- und Standortverhältnissen. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines von 
Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und 
tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) in ihren nutzungs- und pflegegeprägten, offenen 
und weitgehend gehölzfreien Ausbildungsformen. Erhalt ggf. Wiederherstellung des charakteristi-
schen Wasser- und Nährstoffhaushalts sowie einer ungestörten Bodenstruktur. Erhalt ggf. Wie-
derherstellung des strukturreichen Gelände- und Mikroreliefs mit wechselnden Boden- und 
Standortverhältnissen, flach überstauten Mulden sowie Quell- und Sickerwasseraustritten und 
Quellrinnsalen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der funktionalen Einbindung in Komplexlebensräu-
me bzw. des ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen wie Gewässern, Röhrichten, Seggenrie-
den, Quellfluren, Nass- und Auwiesen, Magerrasen, Hochstaudenfluren sowie Bruch- und Auen-
wäldern. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zu-
stands. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe in weitgehend gehölzfreier sowie weitgehend neophytenfreier Ausprägung. Er-
halt ggf. Wiederherstellung einer intakten Gewässerdynamik und -struktur sowie des charakteris-
tischen Nährstoffhaushalts. Erhalt ggf. Wiederherstellung der funktionalen Einbindung in die aue-
typischen Kontaktlebensräume wie bachbegleitende Gehölzbestände, Röhrichte, Seggenriede, 
Nasswiesen und artenreiches Grünland. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines von Freizeitnutzun-
gen ausreichend ungestörten Zustands. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) in ihren nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung des standörtlich bedingten weiten Spektrums an nährstoffarmen bis mäßig 
nährstoffreichen Bodenverhältnissen. Erhalt ggf. Wiederherstellung des charakteristischen Was-
serhaushalts in frischen bis feuchten Beständen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der funktionalen 
Einbindung in Komplexlebensräume bzw. ihres ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen wie 
Magerrasen, Magerwiesen und -weiden, Streuobstbeständen, Säumen und Feuchtwiesen. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung der essenziellen Kleinstrukturen wie Fels- und Steindurchragungen, Roh-
bodenstellen sowie Lesesteinhaufen und -riegeln. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Kalktuffquellen (Cratoneurion). Erhalt ggf. Wiederherstellung 
des intakten Wasser- und Nährstoffhaushalts sowie des charakteristischen Wasserchemismus, 
insbesondere auch einer natürlichen Quellschüttung aus durch Nährstoff- und Biozideinträge un-
beeinträchtigten Quellen. Erhalt ggf. Wiederherstellung intakter hydrogeologischer Prozesse wie 
Ausfällungen von Kalksinter mit Kalktuffbildung. Erhalt ggf. Wiederherstellung der charakteristi-
schen morphologischen Strukturen wie Tuff- und Sinterbildungen, kalkverkrusteten Moosüberzü-
gen, Quellschlenken, -rinnen und -fächern. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Tufffluren im Wald 
mit einer Laubholzbestockung ohne beeinträchtigende Nadelhölzer im Umfeld der Kalktuffquellen. 
Erhalt ggf. Wiederherstellung eines von Nutzung bzw. Freizeitbetrieb ausreichend ungestörten 
Zustands. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Subatlantischen oder mitteleuropäischen Stieleichenwälder 
oder Eichen-Hainbuchenwälder (Carpinion betuli) und der Labkraut-Eichen-
Hainbuchenwälder (Galio-Carpinetum), insbesondere großflächiger, ausreichend unzerschnit-
tener, störungsarmer, strukturreicher und vielschichtiger Bestände. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
der naturnahen Bestands- und Altersstruktur, der lebensraumtypischen Baumarten-
Zusammensetzung und der charakteristischen Vegetation und Tierwelt. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung des natürlichen oder durch traditionelle, regionaltypische Nutzungsformen entstandenen 
Struktur- und Artenreichtums. Erhalt ggf. Wiederherstellung von charakteristischen Strukturen als 
Teillebensräume von Biotopkomplexbewohnern. Erhalt einer ausreichenden Anzahl an Höhlen- 
und Biotopbäumen sowie eines ausreichend hohen Alt- und Totholzanteils und der hieran gebun-
denen charakteristischen Arten. Erhalt ggf. Wiederherstellung des charakteristischen Grundwas-
serhaushalts. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion), insbeson-
dere unzerschnittener, störungsarmer, strukturreicher und vielschichtiger Bestände mit naturna-
her Bestands- und Altersstruktur, lebensraumtypischer Baumarten-Zusammensetzung und der 
charakteristischen Vegetation und Tierwelt. Erhalt ggf. Wiederherstellung von charakteristischen 
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Strukturen als Teillebensräume von Biotopkomplexbewohnern. Erhalt einer ausreichenden An-
zahl an Höhlen- und Biotopbäumen sowie eines ausreichend hohen Alt- und Totholzanteils und 
der hieran gebundenen charakteristischen Arten. Erhalt der dynamischen Prozesse wie Hangrut-
schungen sowie Überrollungen mit Felsbrocken und -schutt. Erhalt ggf. Wiederherstellung des 
funktionalen Zusammenhangs mit Felskomplexen, Geröllhalden und natürlichen Schuttfluren. Er-
halt ggf. Wiederherstellung des charakteristischen Wasserhaushalts und Bestandsklimas. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) in ihrer gebietsspezifischen Ausprägung und 
Verteilung. Erhalt ggf. Wiederherstellung unzerschnittener, störungsarmer, strukturreicher und 
vielschichtiger Bestände mit naturnaher Bestands- und Altersstruktur, lebensraumtypischer 
Baumarten-Zusammensetzung und der charakteristischen Vegetation und Tierwelt. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung einer ausreichenden Anzahl an Höhlen- und Biotopbäumen sowie eines aus-
reichend hohen Alt- und Totholzanteils und der hieran gebundenen charakteristischen Arten. Er-
halt ggf. Wiederherstellung eines naturnahen Gewässerregimes. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
des ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen wie Röhrichten, Seggenrieden, Wiesen und 
Hochstaudenfluren. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Sonderstandorten wie Flutrinnen, Altge-
wässern, Mulden und Brennen.  

12. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Hartholzauewälder mit Quercus robur, Ulmus laevis und 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris), insbeson-
dere unzerschnittener, störungsarmer, strukturreicher und vielschichtiger Bestände mit naturna-
her Bestands- und Altersstruktur, lebensraumtypischer Baumarten-Zusammensetzung und der 
charakteristischen Vegetation und Tierwelt. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer ausreichenden 
Anzahl an Höhlen- und Biotopbäumen sowie eines ausreichend hohen Alt- und Totholzanteils 
und der hieran gebundenen charakteristischen Arten. Erhalt ggf. Wiederherstellung eines natur-
nahen Gewässerregimes mit regelmäßiger Überschwemmung bzw. Druckwasserüberstauung 
sowie des jahreszeitlich stark schwankenden Grundwasserspiegels. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
des ungestörten Kontakts mit Nachbarbiotopen wie Röhrichten, Seggenrieden, Wiesen und 
Hochstaudenfluren. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Sonderstandorten wie Flutrinnen, Altge-
wässern, Mulden und Brennen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der charakteristischen Gewässer-
qualität zur Vermeidung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen in die Bestände. 

13. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Bitterlings. Erhalt ggf. Wiederherstellung von 
durchgängigen Fließgewässern und Stillgewässern bzw. Gewässern mit reproduzierenden 
Großmuschelbeständen und mit für Großmuscheln günstigen Lebensbedingungen. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung von wasserpflanzenreichen Gewässeraltarmen mit Anbindung an das Haupt-
gewässer. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Gewässern ausreichend hoher Gewässerqualität. 
Erhalt ggf. Wiederherstellung von Teichen, Altgewässern und Seen, deren Nutzung sich nicht un-
günstig auf den Bestandserhalt des Bitterlings und der Großmuscheln auswirkt.  

14. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Schmalen Windelschnecke. Erhalt ggf. Wie-
derherstellung weitgehend unzerschnittener Feucht- und Niedermoorkomplexe mit intaktem Was-
serhaushalt als Lebensraum vernetzter (Teil-)Populationen. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausrei-
chend hoher Grundwasserstände, geeigneter Nährstoffverhältnisse sowie des offenen, d. h. weit-
gehend baumfreien Charakters in allen, auch nutzungs- und pflegegeprägten Habitaten. 

15. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings und 
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings einschließlich der Bestände seiner Raupenfut-
terpflanze Großer Wiesenknopf und der Wirtsameisenvorkommen. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
der nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungen von Feuchtbiotopen, Wiesen, Hochstaudenflu-
ren und Saumstrukturen in einer an den Entwicklungsrhythmus der Art angepassten Weise. Er-
halt ggf. Wiederherstellung von nicht oder nur periodisch genutzten Saumstrukturen, Randflächen 
und Vernetzungsstrukturen wie Bachläufe, Waldsäume und Gräben. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung des Habitatverbunds innerhalb von Metapopulationen. 

16. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Sand-Silberscharte. Erhalt ggf. Wiederherstel-
lung offener oder höchstens leicht beschatteter, windoffener, trockener, humusarmer, ggf. leicht 
konsolidierter Sandfluren. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Nährstoffarmut der Standorte. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung einer standorterhaltenden Dynamik durch kleinflächige Störungen. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung einer ausreichenden Bestäuberfauna und ausreichender Ausbreitungs-
möglichkeiten und geeigneter, potenzieller Standorte nahe bekannter Vorkommen.  

 


